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konnte62, und zum anderen, daß jenes Aufgebot, dessen Publikations­
modus zwar als ediktal befohlen war, das heißt: als öffentlich zustellbar an 
alle, die es angeht, durch öffentliche Verlesung oder Anschlag an den Türen 
der städtischen Hauptkirche63, natürlich auf niemand anders als auf Ludolf 
von Salina gezielt war, von dessen Existenz Peter von Aspelt sicher Kennt­
nis hatte, der aber in dem Aufgebot nicht genannt werden durfte, da dies 
als unzulässiger, weil von privater Kenntnis des Richters ausgehender Vor­
griff auf das Verfahrensergebnis hätte ausgelegt und ihm vorgeworfen wer­
den können64. Ludolf hatte denn auch keine Schwierigkeiten, der Ladung 
fristgerecht Folge zu leisten. Freilich tat er dies nicht in Person, sondern 
wie zu seiner Zeit bei Prälaten üblich, durch einen Bevollmächtigten65. Der 
Prokurator des Propstes hieß Dietrich von Kelbra66 und war Vikar am 
Nordhäuser Kreuzstift.

Im angesagten Termin am 22. März 1320 erschien der Prokuratur Ludolfs 
in der Residenz Erzbischof Peters in Aschaffenburg; Johannes von Flecken­
stein war gleichfalls anwesend67. Dietrich von Kelbra erklärte lediglich, daß
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